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1. Überblick 

Schwintek hat sich mit seiner dem 
Rechtswissenschaftlichen Fachbe-
reich der Universität Osnabrück vor-
gelegten, von Prof. Dr. Dr. h.c. The-
odor Baums betreuten, Dissertation 
der bisher in Rechtsprechung und Li-
teratur wenig beachteten Frage der 
Kontrolle des Leitungsorgans in der 
Stiftung angenommen. Anders als bei 
den körperschaftlich strukturierten 
juristischen Personen ist bei der Stif-
tung ein weiteres neben dem Vor-
stand stehendes Organ nicht vorge-
schrieben. Es stellt sich damit die 
Frage nach der Kontrolle dieses Or-
gans, selbst wenn man von einer vor-
handenen Selbstkontrolle durch den 
Vorstand ausgeht. Als Ansatzpunkt 
seiner Untersuchung wählt Schwin-
tek die fehlende interne Kontrolle, 
um die Kontrollmechanismen in der 
Stiftung darzustellen. Durch einen 
entsprechenden Ausblick auf seine 
Untersuchung macht er für den Leser 
den Gang der Untersuchung transpa-
rent. 

2. Inhalt der Arbeit 

Im ersten Teil seiner Arbeit klärt er 
die allgemeinen Grundlagen für das 
Rechtsinstitut der rechtsfähigen Stif-
tung. Er geht auf die allgemeine De-
finition und die Voraussetzungen der 
Stiftung ein. Besonderes Augenmerk 
legt er dabei auf die Unternehmens-
trägerstiftung und ihre rechtliche Zu-
lässigkeit.  
Dieses erste Kapitel selbst bietet dem 
Leser nicht viel neues; vielmehr stellt 
es eine Zusammenfassung der in 
Rechtsprechung und Literatur ge-
troffenen Feststellungen dar und mu-
tet daher eher wie ein Lehrbuch an. 
So richtig vermag der Verfasser auch 
den Zusammenhang zum Dissertati-

onsthema nicht herzustellen, obgleich 
der Leser durch dieses erste Kapitel 
auf die kommende stiftungsrechtliche 
Problematik eingestellt wird. 
Im zweiten Teil widmet sich der Ver-
fasser den allgemeinen Pflichten und 
Aufgaben des Vorstandes, um so den 
Ansatzpunkt der Kontrolle herauszu-
filtern. Er unterteilt dabei in die 
Grundaufgaben - Vertretung und Ge-
schäftsführung - und leitet davon die 
konkreten Einzelaufgaben ab. Sehr 
ausführlich, aber dennoch gut nach-
vollziehbar werden die Grundsätze der 
Vermögenserhaltung als eine Vor-
standsaufgabe dargestellt. Nur am 
Rande zieht Schwintek in diesem Zu-
sammenhang Schlußfolgerungen für 
die Unternehmensträgerstiftung.  
Als weitere Einzelaufgaben spricht 
Schwintek die Befugnis zur Satzungs-
änderung, Treuepflichten und die 
Rechnungslegungs- und Berichtspflich-
ten an. 
Hilfreich wären bei diesem sehr um-
fangreichen Kapitel Teilzusammen-
fassungen gewesen, die insbesondere 
die Verbindung zum Dissertations-
thema hergeleitet hätten.  
In dem nächsten Kapitel stellt der Ver-
fasser den Vorstand als Vertretungs-
organ dar und geht dabei kurz auf 
Umfang und Grenzen der Vertre-
tungsbefugnis ein. 
Die Haftung des Vorstandes wird im 
nächsten Teil der Arbeit untersucht. 
Die Unterscheidung zwischen der 
Haftung gegenüber der Stiftung und 
gegenüber Dritten, insbesondere den 
Destinatären, ist geschickt und macht 
die Haftungsproblematik gut für den 
Leser transparent.  
Nur am Rande spricht der Verfasser 
in diesem Zusammenhang die Entlas-
tung des Vorstandes durch ein fakul-
tatives Organ an. Hier wäre ein nähe-
res Eingehen auf diese Problematik 
wünschenswert gewesen.  
Zum eigentlichen Dissertationsthema 
gelangt der Verfasser im 5. Kapitel, 
in welchem er die Kontrolle durch 
die Stiftungsaufsicht darstellt. Aus-
gehend von der Aufgabenstellung 
und der Funktion der Stiftungsauf-
sicht sieht Schwintek diese vor allem  
im Schutz der Stiftung vor ihren Or-
ganen. Des weiteren führt er die 
Wahrung öffentlicher Interessen und 

die Beratung des Stifters bzw. der Or-
gane an, wobei er nicht hinterfragt, in 
welchem Rahmen diese Aufgaben tat-
sächlich von der Stiftungsaufsicht ü-
berhaupt erfüllt werden können. Trotz 
der unbestrittenen bloßen Rechtsauf-
sicht der Stiftungsaufsicht umfasst 
nach der Ansicht des Verfassers diese 
Aufsicht auch die Überprüfung von 
wirtschaftlichen Entscheidungen, da 
Maßstab der Prüfung der Stifterwille 
als maßgebliche Rechtsquelle ist. 
Im einzelnen differenziert Schwintek 
zwischen der Kontrolle im Grün-
dungsstadium, der periodischen Kon-
trolle, der laufenden Kontrolle und 
der Kontrolle durch Genehmigungs-
vorbehalte und arbeitet so klar den 
Umfang der Kontrolltätigkeit der Stif-
tungsaufsicht heraus. Als weiteres 
Kontrollmittel sieht der Verfasser die 
Zwangsmittel, wie die Beanstandung, 
Anordnung, Ersatzvornahme und Ab-
berufung von Organmitgliedern.  
In der für den Leser sehr hilfrei-
chen Zwischenzusammenfassung 
sieht Schwintek in der Stiftungs-
aufsicht die zentrale Rolle bei der 
Durchsetzung einer stiftungsexternen 
Kontrolle, erkennt jedoch an, dass 
insbesondere aufgrund der bloßen 
Rechtsaufsicht Kontrolldefizite beste-
hen. Letztendlich hätte man konse-
quenterweise daraus den Schluss zie-
hen können, dass die Stiftungsaufsicht 
nicht die zentrale Rolle bei der Kon-
trolle spielen kann, dies um so mehr, 
da die Stiftungsaufsicht die Kontrolle 
aufgrund des damit einhergehenden 
erheblichen Zeit- und Personalauf-
wandes nicht im ausreichenden Maße 
wahrnehmen kann.  
In einem weiteren Kapitel prüft der 
Verfasser eine mögliche Kontrolle 
durch die Destinatäre und setzt sich 
gelungen mit dem Streitstand ausein-
ander. Im Ergebnis lehnt er eine sol-
che Kontrolle ab, es sei denn, der 
Stifter hat diese in der Satzung fest-
gelegt. 
Die Kontolle durch die Finanzbehör-
den wird im 7. Kapitel dargestellt, wo-
bei sich diese Kontrollmöglichkeit auf 
die gemeinnützigen Stiftungen des Pri-
vatrechts beschränkt. Schwintek bil-
ligt den Finanzbehörden eine Kon-
trolle des Vorstandes zu, soweit die 



  

ZSt 01/2003 29 

L I T E R A T U R

Tätigkeit des Leitungsorgans wichtig 
für den Gemeinnützigkeitsstatus ist.  
Als weiteres Kontrollinstitut sieht der 
Verfasser die Wirtschaftsprüfer an, 
die im Einzelfall durch entsprechen-
de Satzungsfestlegung bzw. durch 
Anordnung der Stiftungsaufsicht die 
staatliche Aufsicht ersetzen können.  
Ausführungen fehlen in diesem Zu-
sammenhang über den Umfang der 
Aufsicht durch die Wirtschaftsprüfer, 
denn soweit sie eine Kontrolle der 
Stiftungsaufsicht lediglich ersetzen, 
können die Wirtschaftsprüfer auch 
nur eine Rechtsaufsicht durchführen. 
Das Problem der möglicherweise 
fehlenden Objektivität der Wirt-
schaftsprüfer wird nur am Rande an-
gesprochen, nicht jedoch nähere 
Schlußfolgerungen daraus gezogen. 
Dem Stifter selbst steht keine Kon-
trollmöglichkeit zu. 
Im 8. Kapitel untersucht der Verfas-
ser die Kontrolle durch entsprechen-
de Satzungsfestlegungen des Stifters, 
wobei er zwischen der Selbstkontrol-
le des Vorstandes und der Kontrolle 
durch ein Aufsichtsorgan unterschei-
det. Diese Unterscheidung hilft zum 
einen den verschiedenartigen Ansatz 
der zwei Kontrollmittel zu erkennen, 
zum anderen den Kontrollumfang der 
beiden zu vergleichen. Beide Kon-
trollarten liegen in der Disposition 
des Stifters, der damit auch die Inten-
sität der Kontrolle bestimmt. 
Durch bestimmte Festlegungen in 
persönlicher und fachlicher Hinsicht 
kann der Stifter eine Selbstkontrolle 
des Vorstandes erreichen, denn auch 
die Selbstkontrolle ist eine Art Kon-
trolle, die nicht zwangsläufig dazu 
führen muss, dass die Kontrolle ihre 
Funktion verliert. Zu wenig zeigt der 
Verfasser dabei aber die Defizite die-
ser Kontrolle auf. Bei der alleinigen 
Selbstkontrolle durch den Vorstand 
ist zweifelhaft, ob dies ausreichend 
zur angestrebten Machtbegrenzung 
und zur Überprüfung der eigenen 
Entscheidungen auf die inhaltliche 
Richtigkeit führen kann. 
Wesentlich effektiver ist die Kontrolle 
durch ein dem Vorstand gegenüber ge-
stelltes zweites Organ, das eine 
Zweckmäßigkeitskontrolle durchfüh-
ren kann. Zutreffend stellt Schwintek 
freilich fest, dass diese Kontrolle In-
formationen und Kompetenzen die-

ses Organs voraussetzt. Kurz geht er 
auf den Kompetenzumfang wie auf 
die Zustimmungsvorbehalte ein, sieht 
aber den Nachteil der möglicherwei-
se nicht unerheblichen Belastung des 
Stiftungsetats. 
In dem abschließenden Teil fasst 
Schwintek seine Ergebnisse zusam-
men und kommt zutreffend zu dem 
Ergebnis, dass nur mehrere Auf-
sichtsmittel zusammen die Kontrolle 
des Vorstandes sicherstellen können, 
wobei er von einem Zusammenspiel 
von gesetzlich vorgeschriebenen Auf-
sichtsmitteln und den durch den Stifter 
privatautonom festgelegten Kontroll-
einrichtungen ausgeht. Letztendlich 
sieht er die Qualität der Kontrolle 
von den Stiftervorgaben abhängig. 

3. Schlussbemerkung 

Insgesamt handelt es sich um eine er-
freuliche Arbeit, die sich endlich mal 
mit der Organisation der Stiftung nä-
her auseinandersetzt. Viel neues frei-
lich bringt sie nicht zu Tage, ob-
gleich dem Verfasser zugute zu hal-
ten ist, dass er sich klar und struk-
turiert mit der Problematik aus-
einandergesetzt hat. Schwintek ist es 
gut gelungen, zur Problematik hinzu-
führen und die vorhandenen Kon-
trollinstrumente im Stiftungsrecht auf 
zuzeigen. Gleichwohl wäre eine kri-
tische Auseinandersetzung mit der 
Effizienz der einzelnen Kontrollmög-
lichkeiten wünschenswert gewesen.  
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